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Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 

Sitzung des Ortschaftsrates Wiederitzsch am 11.07.2023 um 19 
Uhr im Rathaussaal des Rathauses Wiederitzsch, Delitzscher 
Landstraße 55, 04158 Leipzig 
 - Eröffnung 
 - Fragestunde 
 - Informationen der DB Netz AG zu Bauarbeiten im Ortsteil Wie-

deritzsch 
 - Liniennetz der Zukunft – Neugestaltung des ÖPNV-Angebotes 
 - VII-A-08348-VSP-01: Rathäuser für bürgerschaftliche Nutzung öffnen 
 - Verschiedenes

Sitzung des Ortschaftsrates Rückmarsdorf am 11.07.2023 um 
19 Uhr im Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, Ehrenberger Straße 
5a, 04178 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle letzte Sitzung
 - Auswertung Ratsversammlung Juni 2023
 - VII-A-08348-VSP-01: Rathäuser in Stadtbezirken und Ortschaften 

für bürgerschaftliche Nutzung öffnen
 - VII-A-08386-VSP-01: Behindertengerechte Zuwegung in das Orts-

teilzentrum Rückmarsdorf
 - Sonstiges / Fragestunde / Aktuelles
 - Organisatorisches

Sitzung des Ortschaftsrates Holzhausen am 13.07.2023 um 19.30 
Uhr in der Aula der Schule Holzhausen, Stötteritzer Landstraße 
21, 04288 Leipzig
 - Eröffnung und Begrüßung
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit
 - Feststellung der Tagesordnung
 - Bestätigung des Protokolls vom 15.06.23
 - Sachstandsberichte
 - Schadensbegrenzung: Keine Reduzierung der Abstandsregeln von 

Windkraftanlagen zur Wohnbebauung (VII-A-08733, AfD-Fraktion, 
Vorberatung)

 - Information über aktuelle Schülerzahlen und Belegung der Horte 
im Schuljahr 2022/23 (VII-Ifo-08604, Dezernat Jugend, Familie und 
Demokratie, Kenntnisnahme)

 - Kulturaula Holzhausen
 - Rückblick Jüdische Woche 2023
 - Sonstiges & Termine
 - Einwohnerfragestunde

Sitzung des Ortschaftsrates Liebertwolkwitz am 13.07.2023 um 
18 Uhr im Zimmer 2 des Rathauses Liebertwolkwitz, Liebert-
wolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig
 -
 - Eröffnung und Begrüßung,    
 - Feststellung der Beschlussfähigkeit,
 - Feststellung der Tagesordnung 
 - Niederschrift vom 08.06.2023
 - Netz 24 Herr Köhler „Liniennetz der Zukunft - die umfangreiche 

Neugestaltung unseres ÖPNV-Angebotes“
 - Amt f. Denkmalschutz  
 -  VII-A-08348-VSP-01:  Rathäuser in Stadtbezirken und Ortschaften
 -  Sitzungstermine  OR 2024 
 - Kinder und Jugendfreizeittreff
 - Umwidmung BM Orchester   
 - Sonstiges
 - Einwohnerfragestunde ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 
1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 
20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird der 
unten näher bezeichnete Teilabschnitt einer Straße dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, Widmungs-
beschränkung:
OT Schleußig
Rödelstraße (Teilfläche), Flurstück 310 der Gemarkung Schleußig, 
beginnend bei Flurstück 43/4 der Gemarkung Schleußig bis Schleußiger 
Weg, Länge ca. 180 m, beschränkt öffentlicher Weg (Fußgängerverkehr).
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift in 
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6 (Besucheranschrift, Verkehrs- 
und Tiefbauamt, Prager Straße 118-136, Technisches Rathaus, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch 
in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrens-
gesetz eingelegt werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter info@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß 
§ 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Verfügung mit Begründung sowie ein Planauszug liegen zur Ein-
sichtnahme offen. Eine Einsichtnahme ist nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter 0341-1237673 möglich. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Widmung Rödelstraße (Teilfläche)
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Interessenbekundungsverfahren  
für eine Maßnahme zur Prävention von Schulabbruch 

und Sicherung von Schulerfolg (SSE)

Zum 01.10.2023 beabsichtigt die Stadt Leipzig die Neueinrichtung einer 
Maßnahme zur Prävention von Schulabbruch und Schulerfolgssiche-
rung gemäß §13 SGB VIII in Verbindung mit § 26 Abs. 1-3 und § 31 Satz 
1 SächsSchulG in Ergänzung bereits bestehender Schulersatzprojekte. 
Dabei soll eine stadtweit agierende Beratungsstelle eingerichtet werden, 
in der sich Schüler/-innen, Eltern und pädagogische Fachkräfte zur 
Prävention von Schulabbruch und Sicherung von Schulerfolg mittels 
unterschiedlicher Angebote unterstützen lassen können. 
Die Maßnahme soll sowohl an einem zentralen, gut erreichbaren 
Standort im Stadtgebiet Leipzig umgesetzt als auch mobil an Schulen 
in Trägerschaft der Stadt Leipzig tätig werden. Die Maßnahme soll an 
einen anerkannten Träger der Jugendhilfe mit Erfahrungen im schu-
lischen Kontext sowie in der Beratung und Begleitung von Schüler-/
innen, Eltern und pädagogischen Fachkräften vergeben werden.  
Eine Beschreibung der Ausgangslage ist sowohl dem Leipziger 
Bildungsreport 2021 vom 02. März 2022 als auch den Handlungs-
empfehlungen der „Integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung 
der Stadt Leipzig“ (Beschluss des Stadtrates Nr. VII-DS-01168-NF-01 
vom 22.07.2021) sowie dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept 
„Leipzig 2030“(„INSEK“) (Beschluss des Stadtrates Nr. VI-DS-04159-
NF-01 vom 31.05.2018) zu entnehmen und in der Interessenbekundung 
zu berücksichtigen. 

Ziele, Zielgruppen und Aufgaben  
Ziel ist es einerseits, Kinder und Jugendliche und deren Sorgebe-
rechtigte frühzeitig bei Schulangst und drohendem, passivem oder 
aktivem Schulabsentismus bzw. Schulverweigerung zu beraten und 
zu begleiten.  Es gilt, eine dauerhafte Schulverweigerung oder einen 
Schulabbruch zu verhindern bzw. wieder eine regelmäßige Teilnahme 
am Unterricht zu erwirken und damit negative Folgewirkungen und 
Ausgrenzungsprozesse für Kinder und Jugendliche zu vermeiden. Das 
Projekt verfolgt grundsätzlich einen ganzheitlichen Ansatz, der auch 
das pädagogische Personal an Schule einbezieht.
Die neu einzurichtende Maßnahme richtet sich an schulpflichtige 
Schüler-/innen aller Schulformen, die unter Schulangst leiden, die 
zeitweise oder über einen längeren Zeitraum die Schule nicht mehr 
regelmäßig besuchen und deren Sorgeberechtigte. Die Maßnahme soll 
niedrigschwellig und vorrangig präventiv ausgerichtet sein und an den 
Bedarfen und individuellen Biografien der Schüler-/innen ansetzen, 
einen Beitrag zur Chancen- und Bildungsgerechtigkeit leisten und 
Schulentwicklungsprozesse anstoßen. Eine enge fachliche Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitsbereich „Sicherung von Schulerfolg“ im Amt 
für Schule ist Teil der Maßnahme.
Im Konzept sind Erkenntnisse aus der aktuellen Forschung zu The-
men wie Schulangst, und Schulabstinenz, psychische Gesundheit, 
Resilienzförderung, Gewalt und (Cyber-)mobbing sowie veränderte 
Wertesysteme in Familien zu berücksichtigen. Darüber hinaus soll 
sich die Nutzung von Synergien durch Vernetzung mit bereits vor-
handenen Unterstützungsangeboten der Stadt widerspiegeln. Die 
Maßnahme soll sich inhaltlich-methodisch an Handlungsstrategien 
zur Lebensweltorientierung, Stärkung sozialer Kompetenzen, Ent-
wicklung und Förderung von Ressourcen, Selbstwertstärkung und 
Partizipation ausrichten. 

Finanzierung und Personal 
Für die Umsetzung in den Monaten Oktober bis Dezember 2023 stehen 
maximal 113.773,66 Euro für das Jahr 2024 stehen maximal 214.736,85 

Euro zur Verfügung. Für Personal stehen 120 Wochenstunden zur 
Verfügung.

Für die Realisierung der Maßnahme wird der Einsatz von Fach-
kräften (gemäß § 72 SGB VIII) vorausgesetzt. Grundsätzlich müssen 
Mitarbeitende einen (sozial-)pädagogischen Abschluss bzw. einen 
Hochschulabschluss und mehrjährige Erfahrungen in pädagogischen 
Kontexten sowie entsprechende Zusatzqualifikationen und ein aktuelles 
erweitertes polizeiliches Führungszeugnis nachweisen. 

Lage und räumliche Ausstattung
Die Maßnahme soll sowohl an einem zentralen Standort im Stadtgebiet 
Leipzig mit regelmäßigen Öffnungszeiten umgesetzt, als auch stadt-
weit mobil an Schulen in Trägerschaft der Stadt Leipzig tätig werden.

Maßnahmelaufzeit 
Die Maßnahme läuft vom 01.10.2023 bis 31.12.2024. Für die kommen-
den Haushaltsjahre 2025/2026 ist eine separate Antragsstellung zum 
1. August 2024 notwendig. 

Antragstellung und Fristen
Der Träger bekundet sein Interesse mit dem Einreichen einer Inte-
ressensbekundung und Antrag auf Zuwendung im Umfang von 
höchstens 20 Seiten entsprechend der Gliederungsvorgaben zum Aus-
schreibungsverfahren Prävention von Schulabbruch und Sicherung 
von Schulerfolg (SSE). 

Die Antragsunterlagen, Gliederungsvorgaben und Formulare stehen 
hier zum Download bereit: 
Fachförderrichtlinie Jugendhilfe - Stadt Leipzig
bzw. sind diese über die Mailadresse: jugendfoerderung@leipzig.de 
abzufordern.

Grundlage der Förderung ist die Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig 
über die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe für Leistungen 
der Jugendarbeit und allgemeinen Förderung der Erziehung in der Fa-
milie gemäß §§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII (Leipziger Amtsblatt 9/2019, 
S. 12 f.). Die Beschlussfassung erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss 
nach Beratung der Findungskommission.

Die Interessenbekundung ist bis zum 25.08.2023 zu richten an: 
   Stadt Leipzig
   Amt für Jugend und Familie 
   Abteilung Jugendhilfe
   
   Hausanschrift: Perlickstraße 6, 04103 Leipzig 

(zur Fristwahrung ist der Fristenbriefkasten am Neuen Rathaus zu 
nutzen)

Die Umschläge sind mit dem Hinweis „Unterlagen Interessenbekun-
dungsverfahren – Nicht öffnen“ zu versehen.

Bitte senden Sie die Unterlagen ebenfalls per E-Mail an jugendfoer-
derung@leipzig.de 
Informationen zur Ausschreibung erteilt Frau Klöter unter Tel. 0341 
123-1030. ■

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Lernen_vor_Ort/Publikationen/Bildungsmonitoring/Bildungsreport_Leipzig_2021.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Lernen_vor_Ort/Publikationen/Bildungsmonitoring/Bildungsreport_Leipzig_2021.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=1008421&refresh=false
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=1008421&refresh=false
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=1008421&refresh=false
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Ausschreibungen/Gliederung-IBV2-SSE.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Ausschreibungen/Gliederung-IBV2-SSE.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Ausschreibungen/Gliederung-IBV2-SSE.pdf
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugendfoerderung-5131
mailto:jugendfoerderung%40leipzig.de?subject=
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
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1 Vorbemerkung
Die Stadt Leipzig gewährt nach Maßgabe dieser Fachförderrichtlinie 
Zuwendungen zur Förderung von passiven Schallschutzmaßnahmen. 
Zuwendungen können nur im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten 
Mittel und nur für Zwecke gewährt werden, die im Interesse der Stadt 
Leipzig liegen. Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewährung 
einer Zuwendung besteht nicht.

2 Rechtsgrundlagen
Rechtsgrundlagen für die Gewährung von Zuwendungen sind 
• die Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt 

Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zu-
wendungsrichtlinie),

• die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
• die Sächsische Haushaltsordnung (SäHO),
• die Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der 

Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung (VwV-SäHO),
• die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die Kassen- und Buchführung der Kommunen (SächsKomKBVO),
• die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 

über kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO),
• das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG),
• das Umsatzsteuergesetz (UStG) und
• § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz i. V. m. dem Lärmaktionsplan 

der Stadt Leipzig
in der jeweils geltenden Fassung.

3 Zuwendungszweck
Die Stadt Leipzig gewährt nach Maßgabe dieser Fachförderrichtlinie 
Zuwendungen für passive Schallschutzmaßnahmen für Wohngebäude 
an hoch belasteten Hauptverkehrsstraßen, die sich in der Baulast der 
Stadt Leipzig befinden sowie an oberirdischen Schienenwegen der 
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB), an denen keine anderen ausrei-
chenden Lärmminderungsmaßnahmen vorgesehen sind.
Gefördert werden nur Vorhaben, die im Leipziger Stadtgebiet realisiert 
werden. Die Fördermittel sind zweckgebunden für Maßnahmen zur Er-
höhung der Schalldämmung von Fenstern, Balkon- oder Terrassentüren 
und Loggien von bzw. vor Aufenthaltsräumen von Wohngebäuden, die 
an den hoch lärmbelasteten Fassaden des Wohngebäudes angeordnet 
sind. Aufenthaltsräume von Wohnungen sind Wohnküchen mit einer 
Grundfläche über 10 m² sowie alle Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer. 
Ebenfalls gefördert werden Zusatzeinrichtungen wie schallgedämmte 
Rollladenaufsatzkästen und schallgedämmte Lüftungsanlagen.  Der 
Einbau schallgedämmter Lüftungsanlagen wird nur für Schlaf- und 
Kinderzimmer gefördert, die an der hoch lärmbelasteten Fassade an-
geordnet sind.

4 Zuwendungsempfänger
Empfänger im Sinne dieser Fachförderrichtlinie sind natürliche Per-
sonen und juristische Personen des privaten Rechts, die Projekte nach 
Ziffer 3 realisieren und Eigentümer, Erbbauberechtigte oder Nießbrau-
cher der betreffenden Immobilie sind. Anstelle natürlicher Personen 
können auch Personengesellschaften und Bruchteilsgemeinschaften 
Zuwendungsempfänger sein.

5 Zuwendungsvoraussetzungen 
5.1 Generelle Voraussetzungen
Die Zuwendungen sind zweckgebunden und können gewährt wer-
den, wenn
• an der Erfüllung der Maßnahme ein Interesse der Stadt Leipzig be-

steht oder gemeinnützige Ziele verfolgt werden und das Vorhaben 
ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
durchgeführt werden kann,

• die Gesamtfinanzierung im Rahmen der Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit gesichert ist,
• die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Zuwendungsempfän-

gers außer Zweifel steht und der Nachweis über die Mittelverwen-
dung gesichert erscheint,

• mit dem Vorhaben/Projekt noch nicht begonnen wurde (als Beginn 
gilt der Abschluss eines zum Vorhaben/Projekt zuzurechnenden 
Liefer- oder Leistungsvertrags),

• das Vorhaben auf dem Gebiet der Stadt Leipzig umgesetzt wird,
• die bauliche Anlage rechtmäßig errichtet wurde und
• die unter 5.2 aufgeführten fachlichen Voraussetzungen für die 

geplante Maßnahme erfüllt sind.
Eine Zuwendung wird nicht gewährt, wenn
• für das Vorhaben ein Rechtsanspruch auf Finanzierung für 

Lärmschutzmaßnahmen besteht oder bestand (z. B. 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung),

• das Wohngebäude einer Verkehrslärmbelastung durch eine Straße in 
der Baulast des Bundes oder durch Eisenbahn- und S-Bahnverkehr 
ausgesetzt ist,

• das Wohngebäude erhebliche Missstände oder Mängel im Sinne 
von § 177 Abs. 2 und Abs. 3 S. 1 Baugesetzbauch (BauGB) aufweist, 
die durch Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen nicht 
zeitgleich oder nicht nach Fristsetzung des Amts für Umweltschutz 
behoben werden,

• für das Wohngebäude in einem rechtskräftig wirksamen Bebau-
ungsplan Festsetzungen zum Schutz vor Verkehrslärm getroffen 
wurden, die einen ausreichenden Schallschutz gewährleisten und 
das Gebäude erst nach Eintritt der Rechtswirksamkeit des entspre-
chenden Bebauungsplans wesentlich geändert wurde oder

• es sich um neu zu schaffenden Wohnraum handelt.
Nicht förderfähig sind Kosten für Architekten- und Planungsleistungen, 
Gebühren, Kosten für Maler- und Tapezierarbeiten sowie die Reinigung 
und sonstige Ersatzkosten.
Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und bei Anschaffungen muss 
der Empfänger auch in finanzieller Hinsicht die Gewähr für eine 
ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der Anlagen bieten.
Zuwendungen werden grundsätzlich nur für kassenmäßige Auszah-
lungen im Haushaltsjahr gewährt. In begründeten Ausnahmefällen 
darf die Zuwendung auch für Rechnungen verwendet werden, deren 
zugrundeliegende Leistung im Haushaltsjahr erbracht wurde und die 
bis zum 15. Januar des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres eingegan-
gen sind (Poststempel)
5.2 Fachliche Voraussetzungen
Entscheidend ist, dass die Auslösewerte der Lärmaktionsplanung, 
als potentiell gesundheitlich beeinträchtigende Lärmpegel, an der 
für die Fördermaßnahme in Frage kommenden Gebäudeseite über-
schritten werden. Der aktuelle Lärmaktionsplan kann unter https://
www.leipzig.de/umwelt-und-verkehr/luft-und-laerm/laermschutz/
oeffentlichkeitsbeteiligung abgerufen werden. Die Ergebnisse der 
Lärmkartierung können im digitalen Stadtplan der Stadt Leipzig unter 
https://stadtplan.leipzig.de/ eingesehen werden.
Folgende Anforderungen an Fenster, Türen, Lüfter und Rollladen-
kästen sind zu beachten:
1. Nach Einbau der Lärmschutzfenster dürfen mittlere Innenschall-

pegel von 40 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts durch die in Punkt 3 
genannten Verkehrsträger nicht überschritten werden. Pegel und 
erforderliche Schalldämmmaße sind gemäß DIN 4109-1:2018-01 
rechnerisch zu ermitteln. Es ist zu beachten, dass Schalldämmlüfter 
oder Rollladenaufsatzkästen das erforderliche Schalldämmmaß 
nicht mindern. Das erforderliche Schalldämmmaß darf nicht unter-
schritten werden.

 Alle zur Förderung beantragten Schalldämmlüfter müssen auf 
ein ggf. erforderliches Lüftungskonzept abgestimmt werden. Das 
Eigengeräusch des Lüfters darf gemäß DIN 4109-1:2018-01 bei der 
benötigten Lüftungsleistung einen Schalldruckpegel im Raum von 

Fachförderrichtlinie zur Gewährung von  
Zuwendungen im Rahmen des kommunalen  
Förderprogramms zur Lärmminderung in der  

Stadt Leipzig (Schallschutzförderrichtlinie)
Beschluss Nummer VII-DS-08293 der Ratsversammlung vom 15.06.2023
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LA,F,max = 30 dB(A) nicht überschreiten.
2. Holzfenster sind förderfähig, wenn sie nachweislich aus legaler und 

nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen. Der Nachweis ist vom 
Zuwendungsempfänger durch Vorlage eines Zertifikats des Forest 
Stewardship Council® (FSC), eines vergleichbaren Zertifikats oder 
durch Einzelnachweise zu erbringen.

3. Vorhaben sind nur förderfähig, wenn sie durch einen autorisierten 
Fachbetrieb durchgeführt werden, der eine entsprechende Gewähr-
leistung seiner Arbeiten übernimmt. Die Vorhaben müssen fach-
gerecht nach den geltenden technischen, bau- und handwerklichen 
Regeln erfolgen.

Zuwendungs- und Finanzierungsart
Die Förderung erfolgt als Projektförderung1 in Form eines nicht 
rückzahlbaren Zuschusses. Die Projektförderung erfolgt als Anteils-
finanzierung für Ausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der Durchführung des Vorhabens stehen. Die Höhe der Zuwendung 
wird durch die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Höchst-
werte begrenzt. 

Bauteil Höchstfördersumme

Fenster, Balkontüren, Fenstertür-
kombinationen

300 €/m² Einbaufläche (bis SSK 4)
400 €/m² Einbaufläche (ab SSK 5)

Schalldämmlüfter2 (in Schlaf- und 
Kinderzimmern) 300 € pro Lüfter

Rollladenkästen (Ersatz oder 
schalltechnische Nachbesserung 
vorhandener Rollladenkästen) 

250 € pro Rollladenkasten

Die Förderung beträgt maximal 75 % der nachgewiesenen und an-
erkannten Aufwendungen, insgesamt nicht mehr als 5.000 Euro je 
Wohneinheit. Eine Vollfinanzierung ist ausgeschlossen.

7 Antragsverfahren 
7.1 Antragstellung
Die Zuwendungen sind schriftlich bei der
 Stadt Leipzig
 Amt für Umweltschutz
 Technisches Rathaus
 Prager Straße 118 – 136
 04317 Leipzig
zu beantragen.
Dafür stehen ein separates Antragsformular (Anlage 1) sowie ein 
Formular, in welches die Angaben zu Fenstern, Lüftern und Rollla-
denkästen eingetragen werden (Anlage 2) auf der Webseite zur Ver-
fügung oder werden im Umweltinformationszentrum im Technischen 
Rathaus vorgehalten.
Im Antrag ist zu erklären, ob der/die Antragsteller/in allgemein oder 
für das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG 
berechtigt ist. Ist dies der Fall, so sind die sich ergebenden Vorteile 
auszuweisen und bei der Ermittlung der zuwendungsfähigen Auf-
wendungen abzusetzen.
Juristische Personen werden durch ihr gesetzliches Vertretungsorgan 
(z.B. Geschäftsführer) vertreten. Dasselbe gilt für Personengesellschaf-
ten, wenn der Gesetzgeber dies geregelt hat, ansonsten gilt für sie die 
gesellschaftsvertragliche Regelung. Eigentümergemeinschaften werden 
durch ihren Verwalter vertreten. Die Gesellschafter einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts sind im Antrag anzugeben. Das gleiche gilt für 
die Mitglieder einer Bruchteilsgemeinschaft. 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:
• aktueller Grundbuchauszug (nicht älter als drei Monate in Bezug 

zum Datum der Antragstellung),
• Lageplan, welcher die Lage des Wohngebäudes zur relevanten 

Lärmquelle zeigt,
• Ansichts- und Grundrisspläne für jedes Stockwerk, in denen die 

Maßnahmen bzw. Fenster, Türen, Lüfter und Rollladenkästen, für 
die der Zuschuss beantragt wird, inkl. der Fenster- und Türabmes-
sungen (lichte Einbauöffnung), zu kennzeichnen sind sowie die 
Nutzung der einzelnen Räume erkennbar ist, 

• mindestens drei vergleichbare Angebote/Kostenvoranschläge von 
Fachfirmen (reichen weniger Fachfirmen ein Angebot ein, wird 
dem Erfordernis Genüge getan, wenn nachgewiesen wird, dass 

1 Als Projektförderung werden Zuwendungen zur Deckung von Aufwendungen 
der Zuwendungsempfangenden für einzelne zeitlich und inhaltlich abgegrenz-
te Vorhaben bezeichnet.
2 Fensterfalzlüfter sind von der Förderung ausgenommen 

mindestens fünf Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden), 
• Prüfzeugnisse und Nachweise der erforderlichen Schalldämmma-

ße der für die Förderung beantragten Fenster, Türen, Lüfter und 
Rollladenkästen nach DIN EN ISO 10140 i. V. m. DIN EN ISO 717,

• Zeitplan für die Projektdurchführung sowie
• Mitteilung über ggf. erfolgte weitere Zuwendungsanträge bei Dritten 
In besonderen Einzelfällen, wenn – aufgrund von baulichen oder 
technischen Voraussetzungen – der Nachweis mit einem qualifizierten 
Prüfzeugnis nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand oder Kosten 
(im Verhältnis zur Fördersumme) möglich ist, kann die fachliche Stel-
lungnahme durch einen autorisierten Fachbetrieb anerkannt werden.
Vor Bewilligung eines Zuschusses gemäß dieser Fachförderrichtlinie 
ist für Kulturdenkmale die denkmalschutzrechtliche Genehmigung 
bzw. Baugenehmigung einzuholen und dem Amt für Umweltschutz 
vorzulegen.
Hat ein Antragsteller für sein Vorhaben Zuwendungen von dritter 
Seite beantragt, so ist dieser Zuwendungsantrag sowie ggf. ein bereits 
ergangener Zuwendungsbescheid dem Antrag beizufügen. 
Wenn der Antragsteller für dasselbe Vorhaben Zuwendungsanträge 
bei mehreren Fachämtern der Stadt Leipzig stellt, ist er verpflichtet, 
das Amt für Umweltschutz sowie die jeweiligen Fachämter zur Ver-
meidung einer Doppelförderung darüber in Kenntnis zu setzen. Die 
entsprechenden Zuwendungsanträge bzw. -bescheide sind dem An-
trag beizufügen.
Auf Verlangen des Amts für Umweltschutz sind die Angaben und 
Unterlagen zu ergänzen. Unvollständige Anträge werden aktenkundig 
zur Überarbeitung zurückgegeben. Daraus resultierende Fristversäum-
nisse gehen zu Lasten des Antragstellers.
7.2 Antragsfristen 
Zuwendungsanträge sind grundsätzlich im laufenden Haushaltsjahr 
bis zum 30. September für das folgende Kalenderjahr an das Amt für 
Umweltschutz zu stellen. Eine Bearbeitung erfolgt entsprechend des 
Eingangs des Antrags beim Amt für Umweltschutz. 
Später eingehende Anträge werden als Nachanträge behandelt und 
können nur berücksichtigt werden, wenn nach Bearbeitung der frist-
gemäß eingereichten Anträge noch Haushaltsmittel vorhanden sind.
7.3 Vorzeitiger Maßnahmenbeginn
Zuwendungen werden zukunftsbezogen bewilligt, um einen bestimm-
ten Zweck zu erfüllen. Eine Förderung bereits begonnener oder durch-
geführter Projekte ist grundsätzlich nicht zulässig. Als Vorhabenbeginn 
ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden 
Lieferungs- und Leistungsvertrags zu werten.
Der/die Zuwendungsempfänger/in muss mit dem Beginn des Vorha-
bens warten, bis die Entscheidung durch einen Zuwendungsbescheid 
gefällt wurde. Der/die Zuwendungsempfänger/in hat mit Antragsstel-
lung zu erklären, dass mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde.
Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der vorzeitige Beginn aus be-
gründetem Anlass durch Vorbescheid - ohne Rechtsanspruch auf eine 
spätere Zuwendung - zugelassen wurde. 
In diesem Fall ist mit Einreichen des Zuwendungsantrages die Ge-
nehmigung für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn zu beantragen 
(siehe Punkt 11 im Antragsformular). Erst nach Zugang der schriftlichen 
Genehmigung kann mit dem Projekt begonnen werden.

8 Bewilligungsverfahren 
Über die Vergabe von Zuwendungen entscheidet das Amt für Umwelt-
schutz im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel und im Einver-
nehmen mit dem Fachausschuss Umwelt, Klima, Ordnung aufgrund 
seines pflichtgemäßen Ermessens. Der Antrag auf Gewährung einer 
Zuwendung wird mittels schriftlichem Zuwendungs- oder Ableh-
nungsbescheid beschieden.
Bestandteil des Zuwendungsbescheids sind die Allgemeinen Neben-
bestimmungen (ANBest), welche Auflagen und Bedingungen im Sinne 
des § 36 Verwaltungsverfahrens-gesetz enthalten.

9 Auszahlungsverfahren
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Bestandskraft des Zuwen-
dungsbescheids angefordert werden. Ein Teilwiderspruch gegen 
nicht bewilligte Antragsbestandteile behindert die Bestandskraft des 
bewilligten Teils nicht. Verzichtet der Zuwendungsempfänger schrift-
lich auf die Einlegung eines Rechtsbehelfs (Anlage 3), führt dies zur 
vorzeitigen Bestandskraft des Zuwendungsbescheids.
Die schriftliche Anforderung der Zuwendung muss die zur Beurteilung 
des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten und erfolgt auf 
Grundlage bezahlter Rechnungen und erbrachter Leistungen. Nicht 
in Anspruch genommene Boni und Skonti werden nicht erstattet. 
Die Mittelanforderung (bzw. der Auszahlungsantrag) ist an die
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 Stadt Leipzig
 Amt für Umweltschutz
 Technisches Rathaus
 Prager Straße 118 – 136
 04317 Leipzig
zu adressieren. Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt nach Vorlage 
des Verwendungsnachweises.

10 Nachweisverfahren
10.1 Verwendungsnachweis
Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwen-
dung legt der/die Zuwendungsempfänger/in dem Amt für Umwelt-
schutz einen einfachen Verwendungs-nachweis (Anlage 4) vor. Dieser 
besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 
Die entsprechenden Formulare werden mit dem Zuwendungsbescheid 
zur Verfügung gestellt.
Im Sachbericht ist die Verwendung der Zuwendung zu erläutern. Im 
zahlenmäßigen Nachweis sind sämtliche mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängende Einzahlungen und Auszahlungen darzustellen.
Dem Verwendungsnachweis sind Kopien (Einzahlungs- und Aus-
zahlungsbelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge über die 
Vergabe von Aufträgen beizufügen. Die Belege müssen so aufgeschlüs-
selt werden, dass sie prüfungsfähig sind. Ausgaben, die unzureichend 
nachgewiesen sind, können nicht anerkannt werden.
Der/die Zuwendungsempfänger/in hat im Verwendungsnachweis 
zu bestätigen, dass alle Angaben über die Ausgaben mit den Büchern 
und Belegen übereinstimmen.
Das Amt für Umweltschutz und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt 
Leipzig sind berechtigt, die für eine Prüfung erforderlichen Unterlagen 
anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der/die 
Zuwendungsempfänger/in hat die erforderlichen Unterlagen bereit-
zuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

10.2 Vorlagefrist
Der Verwendungsnachweis ist spätestens drei Monate nach Ablauf 
des Bewilligungs-zeitraums bzw. nach Fertigstellung der Maßnahme 
von dem Zuwendungsempfänger unaufgefordert dem Amt für Um-
weltschutz vorzulegen.
Ist der Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf eines Haushaltsjahres 
(31.12.) erfüllt, ist binnen zweier Monate nach Ablauf des Haushaltsjah-
res über die in diesem Jahr erhaltenen Mittel ein Zwischennachweis zu 
führen. Bei einem Zwischennachweis genügt der Sachbericht gemein-
sam mit einer nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten gegliederten 
summarischen Zusammenstellung ohne Vorlage der Originalbelege. 
Das entsprechende Formular wird mit dem Zuwendungsbescheid zur 
Verfügung gestellt.

11 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
Der/die Zuwendungsempfänger/in ist verpflichtet, dem Amt für 
Umweltschutz unverzüglich Sachverhalte anzuzeigen, wenn:
• weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei/von anderen 

Stellen beantragt oder bewilligt werden,
• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung 

der Finanzierung ergibt,
• der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der 

Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
• sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der 

bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,
• die Verwendung der beschafften Gegenstände nicht mehr zweck-

entsprechend ist,
• es bei der Durchführung der Maßnahme terminliche Verschie-

bungen gibt,
• die Organisationsstruktur geändert wird oder
• ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wird.
Darüber hinaus ist das Amt für Umweltschutz der Stadt Leipzig 
unverzüglich, in jedem Falle spätestens innerhalb von 2 Wochen, zu 
unterrichten, wenn:
• sich die Bankdaten ändern,
• sich die Kontaktdaten ändern,
• sich die Berechtigung zum Vorsteuerabzug ändert oder
• personelle Änderungen vorgenommen werden.

12 Rückforderung
Wird der Zuwendungsbescheid (teilweise) unwirksam oder durch 
das Amt für Umweltschutz mit Wirkung für die Vergangenheit zu-
rückgenommen oder widerrufen, ist die Zuwendung – auch wenn sie 
bereits verwendet worden ist – (anteilig) zu erstatten. Die zu erstattende 
Leistung wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.
Dies gilt insbesondere, wenn
• eine nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der 

Finanzierung eingetreten ist,
• der/die Zuwendungsempfänger/in den Zuwendungsbescheid 

durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig 
oder unvollständig waren,

• die Zuwendung oder aus der Zuwendung beschaffte Gegenstände 
nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck oder unwirt-
schaftlich verwendet wird,

• der/die Zuwendungsempfänger/in seiner/ihrer Mitteilungspflicht 
gegenüber dem Amt für Umweltschutz nicht rechtzeitig und voll-
ständig nachkommt,

• der Verwendungsnachweis nicht wie vorgeschrieben geführt oder 
nicht rechtzeitig vorgelegt wird und/oder

• die Zweckbindungsfrist nicht eingehalten wird.

13 Veröffentlichung
Alle Veröffentlichungen, die sich auf das geförderte Projekt beziehen, 
müssen Hinweise auf die Förderung durch die Stadt Leipzig enthalten.
Entsprechend dem Ratsbeschluss RBV-1286/12 werden alle Zuwen-
dungen der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende 
Stellen jährlich im Zuwendungsbericht unter Einhaltung der festgeleg-
ten datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfasst und veröffentlicht.
Die zu veröffentlichenden Daten beinhalten:
• der/die Zuwendungsempfänger/in,
• die Art der Zuwendung,
• die beantragten Mittel,
• die bewilligten Mittel,
• die abgerufenen Mittel sowie
• die Verwendung der abgerufenen Mittel.
Die Zuwendungsempfänger erklären mit der Unterschrift des Antrags 
ihr Einverständnis zur Veröffentlichung.

14 Inkrafttreten
Die Fachförderrichtlinie tritt mit Beschlussfassung der Ratsversamm-
lung in Kraft und wird im Leipziger Amtsblatt sowie dem Internetportal 
der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de veröffentlicht. ■

Leipzig, den 16.06.2023   
        Burkhard Jung
        Oberbürgermeister
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Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 441 „Wohnpark Fried-
rich-Bosse-Straße“ wird die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig Nordwest, im Ortsteil Möckern 
zwischen Friedrich-Bosse-Straße und Weiße Elster (entsprechend 
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Möckern

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 441  
„Wohnpark Friedrich-Bosse-Straße“, Leipzig-Nordwest

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

kartenmäßiger Darstellung). 

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen die bauplanungs-
rechtlichen Grundlagen für die Entwicklung des Gebietes zu einem 
Wohnstandort geschaffen werden.

Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit werden die Unterlagen zum 
Vorentwurf des Bebauungsplans

vom 25.07.2023 bis 25.08.2023
im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadt-
planungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496 bis 499, 
während der Dienststunden
 Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
 Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
ausgestellt. 

Die gesamten Planunterlagen können zusätzlich über die Webseite 
der Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell 
sowie über das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur 
Bauleitplanung unter www.bauleitplanung.sachsen.de und im Stadt-
büro, Burgplatz 1 (Zugang über Markgrafenstraße 3), 04109 Leipzig, 
Öffnungszeiten Di. bis Do. 13.00 bis 18.00 Uhr und Fr. 13.00 bis 15.00 
Uhr, eingesehen werden.

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, die Vorlage im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-08153). 

Informationsveranstaltung
Am Montag, dem 21.08.2023, um 18.00 Uhr wird im soziokulturellen 
Zentrum der Anker, Renftstraße 1 in 04159 Leipzig die Planung 
öffentlich vorgestellt. Anwesend sind Vertreterinnen und Vertreter 
der Bauherren und der Architekten sowie des Stadtplanungsamtes.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen 
und haben Gelegenheit, sich zu informieren und zu äußern. Sofern 
schriftliche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie bitte 
an die Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, telefonische 
Anfragen an (0341) 123-4948, oder per E-Mail an stadtplanungsamt@
leipzig.de. ■ 

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 441 „Wohn-
park Friedrich-Bosse-Straße“ (fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinformation.leipzig.de
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung vom 
15.06.2023 die Satzung über eine Veränderungssperre für einen Teil-
bereich des Bebauungsplans Nr. 468 „Gerichtsweg/Täubchenweg“ 
beschlossen. Zuvor wurde am 20.01.2022 der Beschluss über die Auf-
stellung des Bauungsplans Nr. 468 „Gerichtsweg/Täubchenweg“ 
gefasst und am 19.02.2022 im Leipziger Amtsblatt bekanntgemacht.  

Der Beschluss über die Veränderungssperre ist im Stadtplanungsamt 
niedergelegt und kann an unten angegebener Stelle kostenlos für die 
Dauer von zwei Wochen eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.

Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich in Leipzig-Südost, 
im Ortsteil Reudnitz-Thonberg, und umfasst die beiden Flurstücke 
279/1 und 279/2 der Gemarkung Reudnitz zwischen Gerichtsweg, 
Täubchenweg und Perthesstraße (gemäß kartenmäßiger Darstellung). 

Zur Sicherung der Planung dürfen im räumlichen Geltungsbereich 
dieser Satzung Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch (BauGB) 
nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden 
sowie erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 
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Satzung über eine Veränderungssperre für einen  
Teilbereich des Bebauungsplans Nr. 468  

„Gerichtsweg/Täubchenweg“, Leipzig-Südost

Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vor-
genommen werden.

Die Satzung kann im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4- 6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der Dienststunden
 Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
 Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Die Satzung ist auch im Internet über das Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de 
(Vorlage Nr. VII-DS-08142).

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 1 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene 
Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB 
und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Entschädigung nach § 44 
Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.

Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach dem BauGB hat kei-
nen Einfluss auf bestehende Rückübertragungs  bzw. Entschädigungs-
ansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 genannten Frist

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGe-
mO geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Veränderungssperre für einen Teilbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 468 „Gerichtsweg/Täubchenweg“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinformation.leipzig.de
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung vom 
15.06.2023 die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre 
für ein Teilgebiet des Bebauungsplans Nr. 433 „Stadtquartier östlich 
Bremer Straße“ beschlossen. 

Der Beschluss über die Verlängerung der Veränderungssperre ist 
im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann an unten angegebener 
Stelle kostenlos für die Dauer von zwei Wochen eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.

Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich in Leipzig-Nord, im 
Ortsteil Gohlis-Nord, östlich der Bremer Straße und nördlich der 
Max-Liebermann-Straße (gemäß kartenmäßiger Darstellung). 

Zur Sicherung der Planung dürfen im räumlichen Geltungsbereich 
dieser Satzung Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch (BauGB) 
nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden 
sowie erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 
Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht 
vorgenommen werden.
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Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre 
für ein Teilgebiet des Bebauungsplans Nr. 433  

„Stadtquartier östlich Bremer Straße“, Leipzig-Nord

Die Satzung kann im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4- 6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der Dienststunden
 Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
 Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Die Satzung ist auch im Internet über das Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de 
(Vorlage Nr. VII-DS-06945).

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 1 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden ist.

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene 
Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB 
und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Entschädigung nach § 44 
Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.

Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach dem BauGB hat kei-
nen Einfluss auf bestehende Rückübertragungs  bzw. Entschädigungs-
ansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 genannten Frist

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGe-
mO geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Veränderungssperre für ein Teilgebiet des Bebauungs-
plans Nr. 433 „Stadtquartier östlich Bremer Straße“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinformation.leipzig.de
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
05.07.2023 die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das 
Gebiet Bebauungsplan Nr. 416 „Freiladebahnhof Eutritzscher Straße/
Delitzscher Straße“ beschlossen. 

Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann zu den 
unten genannten Zeiten kostenlos für die Dauer von zwei Wochen 
eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.

Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich in Leipzig Mitte, im 
Ortsteil Zentrum-Nord westlich der Bahnanlagen zwischen Eutritz-
scher Straße, Delitzscher Straße, Theresienstraße und Roscherstraße 
(entsprechend kartenmäßiger Darstellung).
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Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Gebiet 
Bebauungsplan Nr. 416 „Freiladebahnhof Eutritzscher Straße/  

Delitzscher Straße“, Leipzig-Mitte

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung steht 
der Stadt Leipzig nach Maßgabe des § 25 BauGB ein Vorkaufsrecht 
an bebauten und unbebauten Grundstücken im Geltungsbereich der 
Satzung zu. 

Die Satzung und die Begründung kann im Stadtplanungsamt, Neues 
Rathaus, Martin-Luther-Ring 4- 6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während 
der Dienststunden
 Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
 Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Die Satzung ist auch im Internet über das Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de 
(Vorlage Nr. VII-DS-07940).

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 1 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Entschädigung nach § 44 
Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.

Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach dem BauGB hat kei-
nen Einfluss auf bestehende Rückübertragungs  bzw. Entschädigungs-
ansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das 
Gebiet Bebauungsplan Nr. 416 „Freiladebahnhof Eutritzscher Straße/De-
litzscher Straße“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinformation.leipzig.de
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
05.07.2023 die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das 
Gebiet „P+R-Parkplatz S-Bahnhaltepunkt Connewitz“ beschlossen. 

Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann zu den 
unten genannten Zeiten kostenlos für die Dauer von zwei Wochen 
eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.

Der Geltungsbereich der Satzung befindet sich in Leipzig Süd, im 
Ortsteil Connewitz zwischen Probstheidaer Straße, den Gleisanlagen 
entlang des S-Bahnhaltepunktes Connewitz, Bornaische Straße und 
Klemmstraße (entsprechend kartenmäßiger Darstellung).
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Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht  
für das Gebiet „P+R-Parkplatz S-Bahnhaltepunkt  

Connewitz“, Leipzig-Süd

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung steht 
der Stadt Leipzig nach Maßgabe des § 25 BauGB ein Vorkaufsrecht 
an bebauten und unbebauten Grundstücken im Geltungsbereich der 
Satzung zu. 

Die Satzung und die Begründung dazu können im Stadtplanungsamt, 
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 
während der Dienststunden
 Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
 Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Die Satzung ist auch im Internet über das Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de 
(Vorlage Nr.  VII-DS-08576).

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 1 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Entschädigung nach § 44 
Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.

Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach dem BauGB hat kei-
nen Einfluss auf bestehende Rückübertragungs  bzw. Entschädigungs-
ansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das Ge-
biet „P+R-Parkplatz S-Bahnhaltepunkt Connewitz“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinformation.leipzig.de
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 06.07.2023 den ge-
änderten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 423 „Hugo-Aurig-Straße/
Gaswerksweg“ gebilligt und die erneute öffentliche Auslegung nach 
§ 4a Absatz 3 in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. 

Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Er ist im Stadtpla-
nungsamt, Zimmer 498 niedergelegt und kann zu den unten genannten 
Zeiten für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden. 

Das Plangebiet befindet sich in Leipzig-Ost, im Ortsteil Engelsdorf 
zwischen Hugo-Aurig-Straße, Engelsdorfer Straße und Gaswerksweg 
(entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Auf dem Gelände, das bislang überwiegend gewerblich genutzt wurde, 
soll für den Ortsteil Engelsdorf ein attraktives Angebot aus Einzelhan-
dels- und Dienstleistungseinrichtungen, Gewerbe, Wohnen, sozialer 
Infrastruktur sowie Grünbereichen geschaffen werden. 

Der Entwurf des Bebauungsplans hatte 2021 öffentlich ausgelegen. Im 
Ergebnis der abgegebenen Stellungnahmen wurde der Planentwurf 
geändert. Deshalb ist die erneute öffentliche Auslegung erforderlich. 
Die Änderungen und Ergänzungen beziehen sich auf folgende Inhalte:
• Anpassung der Planung an die Erschließungsplanung
• Berücksichtigung Staffelgeschoss
• Anpassung der Schallschutzmaßnahmen auf Grundlage des über-

arbeiteten Lärmgutachtens

I I I I I I

I

I

I

I

I

III

I

I
I

I
I

I
I

I

I

I
I

I
I

I
I

I I I I I

I

I

I I

I

I

I
I I I I I I I I

III II

I

I

I

I

I

I

I

"Bm Engelsdorf"

Sppl.

KGV
"Bm Engelsdorf"

Sppl.

KGV

Engelsdorf

Tu
rm

ali
ns

tr.

Jadebogen

Ve
rdi

str
.

G
artensiedlung

Saphir-

Topasstr.

Topasstr.

Topasstr.

St
er

ne
ns

tr.

Zirkonstr.

str.

Rubinstr.

Achatstr.

Bergahornstr.

Diamantstr.

Malachitstr.

H
an

s-
W

ei
ge

l-S
tr.

Vivaldistr.

Gaswerksweg

KleineGartensiedlung

G
roße

Topasstr.

Engelsdorfer Str.

An der Bahn

Opalstr.

Max-Reger-Str.

G
rü

ne
n

Ec
ke

Ach
ats

tr.

Ja
de

bo
ge

n

Hugo-Aurig-Str.

Opalstr.

Türkisstr.

Ang
elu

sw
eg

Alter Marktweg

An der Grundschule

Sporth.

Schule

Engelsdorf

Bebauungsplan Nr. 423 „Hugo-Aurig-Straße/  
Gaswerksweg“, Leipzig-Ost

Erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs 

• Ergänzung Nebenzeichnung
• Änderung Mischgebiet zu einem eingeschränkten Gewerbegebiet
• Versickerung Niederschlagswasser
• Gestaltung und Begrünung von Stellplätzen
• Anpflanzfläche in der Gemeinbedarfsfläche
• Anpflanzfläche im SO1 ergänzt
• Anpassung Breite der Pflanzstreifen
• Geh- und Fahrrecht innerhalb der Planstraße C
• Bezugshöhe

Der Entwurf des Bebauungsplans, die Begründung und die wesent-
lichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden

vom 25.07.2023 bis 25.08.2023
im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Stadtpla-
nungsamt, im Ausstellungsbereich vor den Zimmern 496-499, während 
der Dienststunden
 Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr  
 Di./Do.  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
 Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
zur Einsicht öffentlich ausgelegt.

Die gesamten Planunterlagen können zusätzlich über die Webseite der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell sowie über 
das zentrale Landesportal des Freistaates Sachsen zur Bauleitplanung 
unter www.bauleitplanung.sachsen.de und im Stadtbüro, Burgplatz 1 
(Zugang über Markgrafenstraße 3), 04109 Leipzig, Öffnungszeiten Di. 
bis Do. 13.00 bis 18.00 Uhr und Fr. 13.00 bis 15.00 Uhr eingesehen werden

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Beschluss im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig abzurufen unter 
https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-DS-07788).

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden; nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
(vgl. § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB). Sofern Sie eine schriftliche 
Stellungnahme abgeben, richten Sie diese bitte an die Stadt Leipzig, 
Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig.

Die in den vorliegenden Stellungnahmen genannten voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen beziehen sich insbesondere auf folgende Aus-
sagen und Hinweise:

• BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland zu Tiere (Hin-
weis auf Fledermaus, Zauneidechse, Blauflügelige Ödlandschrecke)

• Ökolöwe Umweltbund Leipzig e. V. zu Pflanzen/ Tiere (Biotop-
schutz der höhlenreichen Einzelbäume, Ersatz- und Ausgleichs-
maßnahmen), zu Fläche (kompakte und multifunktionale Flächen-
nutzung) und zu Klima/Wasser (Fassaden- und Dachbegrünung) 

• Stadt Leipzig, Dezernat Umwelt, Klima, Ordnung und Sport zu 
Pflanzen (Baumpflanzungen bei Straßenneubau, Erhalt der Baum-
bestände in angrenzenden Gebieten während Bauarbeiten), zu Luft/
Mensch (Luftreinhaltung und zu erwartenden höheren Luftschad-
stoffemissionen, Immissionsschutz, Luftschadstoffemissionen durch 
motorisierten Verkehr) und zu Energieversorgung, Stadtklima und 
Klimaschutz

• Kommunale Wasserwerke Leipzig zu Wasser (Versickerung und 
Nutzung des Regenwassers, Trink-/Löschwasserversorgung, Nie-
derschlagswasserentsorgung)

• Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
zu Boden/Wasser (natürliche Radioaktivität und Bodenzusammen-
setzung, Hydrogeologie) 

• Stadt Leipzig, Amt für Umweltschutz zu Pflanzen/Tiere (Über-
dachung von Stellplätzen als Lebensraum für Insekten und andere 
Tiere, notwendige naturschutzrechtliche Erfassungen und Untersu-
chungen von Gebäude bewohnende Arten, nicht gebäudebewohnen-
de Vogelarten sowie Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und 
Umgang mit gesetzlich geschützten Biotopen bei Gebäudeabbruch 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 423 „Hugo-Aurig-Straße/Gaswerks-
weg“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

http://www.leipzig.de/bauleitplanung-aktuell
http://www.bauleitplanung.sachsen.de
https://ratsinformation.leipzig.de
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und Gehölzfällungen, Umgang mit besonders geschützten Arten 
wie Zauneidechse, Fledermäusen, Blauflügelige Ödlandschrecke, 
Biotopschutz der höhlenreichen Einzelbäume, Pflanzempfehlung für 
heimische Arten als Nahrungs- und Lebensraumhabitat, Blühsäume 
für Insekten), zu Mensch (Lärmemissionen durch ansässige Gewer-
betreibende, Lärmbelastung durch Verkehrs-, Gewerbe- und Sport-
anlagenlärm, Lärmkontingentierung, Schallimmissionsschutz), zu 
Boden/Fläche/Wasser (Versickerung und Bewirtschaftung von 
Niederschlagswasser, Regenrückhaltvolumen, Überflutungsnach-
weis, Wasserflächen, Bodenversiegelungsgrad, Erhöhung der Ver-
dunstungsleistung, Altlastenverdachtsfläche auf dem Gelände der 
ehem. Leipziger Verpackung GmbH), zu Klima (umweltfreundliche 
Mobilität, Erhöhung des Durchgrünungsgrades, Vermeidung von 
Hitzeinseln, Minimierung des Stellplatzangebotes, Überdachung 
und Begrünung von Stellplätzen zur Reduzierung der Hitzebe-
lastung, Verdunstungskühlung) und zu Energie (Solarnutzung, 
Wärmeschutz, dezentrale Wärmeversorgung, Energiekonzept und 
-versorgung) und zu Luft (Lufthygiene)

Darüber hinaus liegen folgende Arten umweltbezogener Informa-
tionen vor: 

• Bericht zur Erstbewertung eventueller Bodenbelastungen Veri-
fizierung einer Altlastenunbedenklichkeit in umweltrelevanten 
Bereichen der Leipzig Verpackung GmbH vom 09.02.2001

• Ist-Zustands-Bericht zur betrieblichen Umweltsituation der Leip-
zig Verpackung GmbH (Umwelt-Unbedenklichkeits-Gutachten) 
vom 09.02.2001

• Statusbericht Altlasten Flurstück 230b Gemarkung Engelsdorf 
Altlastenkennziffer 65273002 vom 23.10.2015

• Ergebnisbericht Untersuchungen zur Eingrenzung von MKW-
Schadstoffbelastungen Grundstück Hugo-Aurig-Straße 7, 04319 
Leipzig-Engelsdorf vom 30.11.2015

• Historische Erkundung Altstandort „ehemalige Hühnerfarm“ 
Gaswerksweg vom 09.02.2016

• Baugrundvoruntersuchung zum Bauvorhaben Baugrundstück 

„Hugo-Aurig-Straße“ Leipzig von 24.01.2018
• Entwässerungskonzept vom 20.11.2018
• Einzelbaumkartierung vom 10.05.2016
• Faunistische Kartierungen (Fledermäuse, Avifauna, Zauneidechse, 

Heuschrecken) vom Juni 2016
• Artenschutzrechtliche Prüfung vom 29.11.2019
• Grünordnungsplan (GOP) vom 06.03.2020
• Verkehrskonzept für das Nahversorgungszentrum Leipzig-En-

gelsdorf vom 01.06.2018
• Erweiterung Verkehrskonzept für das Nahversorgungszentrum 

Leipzig-Engelsdorf vom 24.02.2022
• Energiekonzept vom 16.02.2021
• Schalltechnische Untersuchung vom 29.07.2022
• Umweltbericht: Für die Belange des Umweltschutzes wurde im 

Bauleitplanverfahren eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die 
voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet wurden. Der Umweltbericht 
ist Bestandteil der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplans 
und enthält Informationen und Aussagen zu den Auswirkungen 
auf Fläche/Boden/Altlasten (insbesondere zu Bodenversiegelung), 
Wasser, Luft, Klima und Lufthygiene (insbesondere zur verkehrs-
bedingten Luftschadstoffbelastung), Pflanzen (insbesondere zum 
Erhalt höhlenreicher Einzelbäume als geschützte Biotope, teilweise 
Beseitigung von Gehölzbestand, Tiere (insbesondere zur Bestands-
entwicklung der im Gebiet nachgewiesenen Vögel, Fledermäuse, 
Zauneidechsen und Blauflügeligen Ödlandschrecken), und Men-
schen (insbesondere zu Beeinträchtigungen aufgrund des zu er-
wartenden Verkehrs- und Gewerbelärms).

Außerdem liegt eine gutachterliche Analyse zur Entwicklung eines 
neuen Nahversorgungsbereiches an der Hugo-Aurig-Straße in Leipzig 
Engelsdorf vor. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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1. Vorbemerkung
Gemäß SGB VIII soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die 
freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe anregen und sie 
fördern, wenn der jeweilige Träger die Kriterien gemäß § 74 Abs. 1 SGB 
VIII erfüllt. Diese Richtlinie dient der Regelung dieser Förderung und 
konkretisiert die Rahmenrichtlinie zur Vergabe von Zuwendungen der 
Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zu-
wendungsrichtlinie) für die Leistungen der Jugendhilfe nach §§ 11 bis 
14 und 16 SGB VIII. Sofern diese Fachförderrichtlinie keine Regelung 
trifft, gilt die Zuwendungsrichtlinie.
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht, sofern nicht ein 
gesetzlicher Anspruch besteht.

2. Geltungsbereich der Fachförderrichtlinie und Zuwendungszweck
Diese Fachförderrichtlinie gilt im Sinne von § 74 SGB VIII für die 
Förderung von Angeboten und Maßnahmen von Trägern der freien 
Jugendhilfe, die Leistungen
der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII,
• der Jugendverbandsarbeit nach § 12 SGB VIII,
• der Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII,
• der Schulsozialarbeit nach § 13 in Verbindung mit § 11 Abs. 3 Nr. 

6 SGB VIII,
• des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach § 14 SGB 

VIII und
• der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 

SGB VIII erbringen, sofern ein Bedarf in den Jugendhilfeplanungen 
ausgewiesen und eine Förderung dieser Leistungen nicht nach 
anderen Finanzierungsvorschriften geregelt ist.

Für Projekte der Schulsozialarbeit, sofern diese über die Richtlinie des 
Sächsischen Staatsministeriums für Verbraucherschutz zur Förderung 
von Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen (FRL Schulsozialarbeit) 
finanziert werden, gelten FRL Schulsozialarbeit, das entsprechende 
Förderkonzept zur FRL Schulsozialarbeit sowie die Regelung zur 
Umsetzung der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung von Schulsozialarbeit 
im Freistaat Sachsen in der jeweils geltenden Fassung.
Die Regelungen des Freistaates Sachsen zur Förderung der Schulso-
zialarbeit gehen der vorliegenden Fachförderrichtlinie vor. Die Fach-
förderrichtlinie kommt dann zur Anwendung, wenn die Regelungen 
des Freistaates Sachsen zur Förderung der Schulsozialarbeit nicht 
hinreichend konkret sind.

3. Rechtsgrundlagen der Förderung
Grundlagen der Förderung sind neben dieser Richtlinie sowie den 
haushaltsrechtlichen Regelungen des Freistaates Sachsen insbesondere 
folgende Gesetze und Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung:
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe –,
Ausführungsgesetz zum Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) – 
Kinder- und Jugendhilfe – und anderer Gesetze zum Schutz der Jugend 
für den Freistaat Sachsen (SächsAGSGB VIII),
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Ver-
braucherschutz zur Unterstützung örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale)
Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Ver-
braucherschutz zur Förderung von Schulsozialarbeit im Freistaat 
Sachsen (FRL Schulsozialarbeit)
Rahmenrichtlinien zur Vergabe von Zuwendungen der Stadt Leipzig 
an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwendungs-
richtlinie) VI-DS-01241-NF-05 vom 18.05.2016,
Fachplan Kinder- und Jugendförderung in der jeweils gültigen Fassung 
sowie Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Stadtrates zur 
Kinder- und Jugendförderung sowie zur Schulsozialarbeit.

4. Voraussetzungen der Förderung
4.1 Zuwendungsbegriff
Zuwendungen im Sinne dieser Richtlinie sind zweckgebundene Geld-
leistungen öffentlich-rechtlicher Art, die die Stadt Leipzig zur Erfüllung 
von Aufgaben der Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII an 
Träger der freien Jugendhilfe vergibt. Ein unmittelbarer Leistungsaus-
tausch findet dabei nicht statt.
4.2 Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfänger sind Träger der freien Jugendhilfe nach § 74 
SGB VIII, dies sind Vereine, Verbände, andere juristische Personen 
sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts.
4.3 Zuwendungsvoraussetzungen
4.3.1 Allgemeine Voraussetzungen
Zuwendungen sind zweckgebunden und werden nur gewährt, wenn:
an der Erfüllung der Maßnahme ein Interesse der Stadt Leipzig besteht 
oder gemeinnützige Ziele verfolgt werden und das Vorhaben ohne die 
Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang durchgeführt 
werden kann,
• die Maßnahme den jugendhilfe- und bildungspolitischen Zielen 

der Stadt Leipzig entspricht,
• der Träger der Maßnahme in Leipzig ansässig ist und/oder für 

Leipziger Kinder und Jugendliche tätig ist,
• die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme erfüllt 

werden,
• die Gesamtfinanzierung im Rahmen der Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit gesichert ist,
• die ordnungsgemäße Geschäftsführung des Zuwendungsempfän-

gers außer Zweifel steht und der Nachweis über die Mittelverwen-
dung gesichert erscheint,

• eine angemessene Eigenleistung im Sinne von § 74 Abs. 1 Nr. 4 SGB 
VIII durch den Zuwendungsempfänger erbracht wird

• der Träger die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes und 
der Verfassung des Freistaates Sachsen förderliche Arbeit bietet.

Eine angemessene Eigenleistung ist gegeben, wenn grundsätzlich 
wenigstens 5 Prozent der als zuwendungsfähig anerkannten Aufwen-
dungen als Eigenbeteiligung erbracht werden. Abweichend davon ist 
im Bereich der Jugendkulturarbeit im Sinne von § 11 Abs. 3 Nr. 1 5 
Alt. SGB VIII eine angemessene Eigenleistung gegeben, wenn grund-
sätzlich wenigstens 10 Prozent der als zuwendungsfähig anerkannten 
Aufwendungen als Eigenbeteiligung erbracht werden.
Über Ausnahmen entscheidet das Amt für Jugend und Familie nach 
pflichtgemäßem Ermessen.
Als Eigenleistung im Sinne von § 74 Abs. 1 Nr. 4 werden Eigenmittel 
(etwa Teilnehmer/-innenbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Spenden, Ka-
pitalerträge, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung), auf dem 
Kapitalmarkt aufgenommene Fremdmittel sowie Dienstleistungen 
ehrenamtlicher Mitarbeiter und die kostenlose Bereitstellung von 
Sachmitteln anerkannt.
Der Ersatz des eigenen Finanzierungsanteils des Zuwendungsemp-
fängers durch unbare Eigenleistungen ist nur nach vorheriger sach-
gerechter Bewertung und Anerkennung durch das Amt für Jugend 
und Familie zulässig.
4.3.2 Besondere Voraussetzungen
Darüber hinaus gelten für institutionelle Förderungen (Nr. 6.1.2 dieser 
Richtlinie) folgende Voraussetzungen:
eine mindestens fünfjährige fortlaufende Förderung des Angebotes 
durch das Amt für Jugend und Familie,
• das Angebot ist für die Stadt Leipzig und die Jugendhilfe- und 

Bildungslandschaft prägend,
• eine Zuordnung der Leistungen des Trägers zu einem überwie-

genden Teil – wenigstens zu 75 Prozent – zu den Leistungen der 
Jugendhilfe nach §§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII.

Die institutionelle Förderung schließt grundsätzlich die zusätzliche 
Gewährung einer Projektförderung durch das Amt für Jugend und 
Familie aus. Ausnahmen können nur dann gewährt werden, wenn 
an einem zusätzlichen Vorhaben ein besonderes Interesse der Stadt 

Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig über die Förderung 
von Trägern der freien Jugendhilfe für Leistungen der  

Jugendarbeit und allgemeinen Förderung der Erziehung in 
der Familie gemäß §§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII
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Leipzig besteht. Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen.

5. Entscheidungsbefugnis und Bewilligungsbehörde
Über die Gewährung von Zuwendungen nach dieser Fachförderricht-
linie entscheidet nach Vorlage eines Verwaltungsvorschlages abschlie-
ßend der Jugendhilfeausschuss nach §§ 70, 71 SGB VIII im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel aufgrund pflichtgemäßen Ermessens.

6. Art, Umfang und Höhe der Förderung
6.1 Zuwendungsarten
Zuwendungen werden als Projektförderung oder als institutionelle 
Förderung gewährt.
6.1.1 Projektförderung
Als Projektförderung werden einmalige Zuwendungen zur Deckung 
von Aufwendungen des Zuwendungsempfängers für einzelne zeitlich 
und inhaltlich abgegrenzte Vorhaben bezeichnet.
Die Projektförderung erfolgt auch für den investiven Bereich. Hier 
wird die Zuwendung zur Deckung von Aufwendungen für eine In-
vestition gewährt, die sich auf die Beschaffung oder Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes bezieht.
6.1.2 Institutionelle Förderung
Bei institutioneller Förderung wird die Zuwendung zur Deckung 
eines nicht abgegrenzten Teils oder in besonderen Ausnahmefällen 
der gesamten Aufwendungen des Zuwendungsempfängers eingesetzt. 
Gefördert wird die Institution als solche.
6.2 Finanzierungsarten
Eine Zuwendung wird grundsätzlich als Teilfinanzierung entsprechend 
§ 74 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII gewährt.
Eine Teilfinanzierung dient der Finanzierung eines Teiles der als zu-
wendungsfähig anerkannten Aufwendungen. Die Teilfinanzierung 
kann als Anteilsfinanzierung, Festbetragsfinanzierung oder Fehlbe-
darfsfinanzierung erfolgen.
Anteilsfinanzierung
Die Zuwendung besteht bei einer Anteilsfinanzierung aus einem 
bestimmten Vomhundertsatz oder Anteil der als zuwendungsfähig 
anerkannten Aufwendungen; die Zuwendung ist bei der Bewilligung 
auf einen Höchstbetrag zu begrenzen.
Die Anteilsfinanzierung kommt in der Regel für Projektförderungen 
in Betracht.
Festbetragsfinanzierung
Die Zuwendung besteht bei der Festbetragsfinanzierung aus einem 
festen Betrag an den zuwendungsfähigen Aufwendungen. Es bleibt 
bei diesem Betrag grundsätzlich auch dann, wenn die zuwendungs-
fähigen Aufwendungen im Ergebnis geringer oder größer sind, als bei 
der Bewilligung der Zuwendung angenommen wurde.
Soweit die als zuwendungsfähig anerkannten Aufwendungen insge-
samt unter die bewilligte Zuwendung absinken, ist der Zuwendungs-
bescheid mit der Folge zu widerrufen, dass sich in Höhe des überstei-
genden Betrags ein Erstattungsanspruch des Zuwendungsgebers ergibt.
Die aus einem festen Betrag bestehende Zuwendung kann auch in 
der Weise bewilligt werden, dass sie auf das Vielfache eines Betrages 
festgesetzt wird, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt. Eine Fest-
betragsfinanzierung kommt dann nicht in Betracht, wenn zum Zeit-
punkt der Bewilligung konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
mit nicht bestimmbaren späteren Finanzierungsbeiträgen Dritter oder 
mit Einsparungen zu rechnen ist.
Eine Festbetragsfinanzierung erfolgt für
die Förderung von Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen nach 
§ 11 Abs. 3 Nr. 5
• SGB VIII (Nr. 7.1 dieser Richtlinie),
• die Förderung der Jugendverbände nach § 12 SGB VIII (Nr. 7.3 

dieser Richtlinie),
• die Förderung der Bildungsmaßnahmen der Jugendverbände nach 

§ 12 SGB VIII (Nr. 7.4 dieser Richtlinie).
Fehlbedarfsfinanzierung
Die Zuwendung besteht bei einer Fehlbedarfsfinanzierung aus dem 
Betrag, der insoweit verbleibt, als der Zuwendungsempfänger die als 
zuwendungsfähig anerkannten Aufwendungen nicht durch eigene 
oder fremde Mittel zu finanzieren vermag (Fehlbedarfsfinanzierung). 
Die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu 
begrenzen.
Eine Fehlbedarfsfinanzierung erfolgt in der Regel für die institutionelle 
Förderung.
6.3 Zuwendungsfähige Aufwendungen
Als zuwendungsfähig werden folgende Aufwendungen anerkannt:
• Aufwendungen für Personal (einschließlich Personalnebenkosten), 

insbesondere:

• Fachkräfte gemäß § 72 Abs. 1 SGB VIII sowie Fachkraftanteile 
bei Personalstellen, die unmittelbare Leitungsaufgaben in den 
Maßnahmen wahrnehmen,

• kurzzeitig und geringfügig Beschäftigte, o Freiwilligendienste
• Allgemeine Betriebsaufwendungen, insbesondere:

• Miete/Pacht in angemessener Höhe (in Orientierung am Miet-
spiegel) o Betriebskosten, Anliegerkosten

• gesetzlich vorgeschriebene Versicherungen
• Wartung von betriebstechnischen Anlagen, Feuerlöschern und 

ortsveränderlichen elektrischen Geräten auf der Grundlage 
gesetzlicher Vorschriften oder von Verträgen • Sach- und Ver-
waltungsaaufwendungen, insbesondere:

• Verwaltungsumlage in Höhe von höchstens 15 Prozent der Per-
sonalausgaben der als zuwendungsfähig anerkannten Fachkräfte

• Aufwendungen für Büromaterial, Telefongebühren, Porto, 
Reinigung, Hygieneartikel o Fahrten, Transporte, Reparaturen 
und Wartung

• Aufwendungen für Fachliteratur, Fort- und Weiterbildung, 
Öffentlichkeitsarbeit o Honorare

• Ausstattung bis 800 Euro o Ausgaben für Supervision/Coaching
• Inhaltliche Aufwendungen, insbesondere:

• Aufwendungen, die bei der unmittelbaren Arbeit mit Kindern, 
Jugendlichen und jun-gen Erwachsenen anfallen,

• Aufwendungen für musikalische Aufführungen sowie für den 
Rundfunkbeitrag, o Aufwendungen für die Kraftfahrzeughal-
tung für die Leistungsbereiche Spielmobilarbeit und mobile 
Jugendsozialarbeit

• Investive Auszahlungen, insbesondere:
• bei Anschaffungen über 800 Euro
• bei Bauinvestitionen (Nr. 7.5 dieser Richtlinie.)

• Nicht zuwendungsfähige Aufwendungen sind:
• Rücklagen und Rückstellungen
• Abschreibungen
• Leasingkosten für Fahrzeuge
• Zinsen
• Darlehen
• Mahngebühren
• Mitgliederbeiträge
• Ausgaben für Repräsentationen
• Schuldverpflichtungen
• Zahlungsverpflichtungen aus Rechtsstreitigkeiten

7. Regelungen für besondere Maßnahmen und Projekte
7.1 Kinder- und Jugenderholung
Ein jährlicher Teilbetrag wird im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel zur Förderung von Maßnahmen der Kinder- und 
Jugenderholung zur Verfügung gestellt.
Die Zuwendung erfolgt als Festbetrag in Höhe von bis zu 15,00 € pro 
Tag und Teilnehmer/-in und Betreuer/-in, für Teilnehmende mit 
Leipzig-Pass 20,00 € pro Tag. Eine Kopie, des zur Reisezeit gültigen 
Leipzig-Passes des Teilnehmers, verbleibt beim Träger und kann 
zur Prüfung des Verwendungsnachweises vom Amt für Jugend und 
Familie eingesehen werden.
Förderfähig sind Maßnahmen mit mindestens drei und höchstens 21 
Übernachtungen.
Pro 10 Teilnehmer/-innen werden bei der Berechnung der Förderung 
zwei verantwortliche Betreuer/-innen/ Leiter/-innen berücksichtigt.
Die Betreuer-/innen müssen in Besitz der Jugendleitercard (Juleica) 
oder Fachkraft im Sinne von § 72 Abs. 1 SGB VIII sein. Bei Sportver-
einen wird auch die Trainer-/ Übungsleiterausbildung anerkannt.
Zuwendungsfähig sind insbesondere Aufwendungen für den Reiseweg, 
Unterkunft und Verpflegung sowie für inhaltliche Arbeit.
Ein angemessener Eigenanteil einschließlich der Teilnehmer/-innen-
beiträge ist in Höhe von mindestens 5 Prozent zu erbringen.
Anträge sind spätestens sechs Wochen vor Beginn der Maßnahme 
zu stellen.
7.2 Internationale Arbeit
Ein jährlicher Teilbetrag wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel zur Förderung von internationalen Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt.
Förderfähig sind internationale Maßnahmen mit Leipziger Teilneh-
mer-/innen ab dem vollendeten 12. bis zum vollendeten 27. Lebensjahr, 
die gemeinsam mit einer Partnerorganisation konzipiert werden, durch 
die inhaltlichen Konzepte von touristischen Reisen für Jugendliche 
abgegrenzt werden und deren Dauer mindestens drei und höchstens 
15 Übernachtungen beträgt.
Die Zuwendung erfolgt als Festbetrag in Höhe von bis zu 20,00 € 
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für die Leipziger und ausländischen Teilnehmer-/innen und Be-
treuer/-innen bei Maßnahmen im Inland sowie bis zu 20,00 € für die 
Leipziger Teilnehmer-/innen bei Maßnahmen im Ausland pro Tag 
und Teilnehmer/-in. Für Teilnehmende mit Leipzig-Pass erfolgt eine 
Zuwendung in Höhe von 25,00 € pro Tag. Eine Kopie, des zur Reisezeit 
gültigen Leipzig-Passes des Teilnehmers, verbleibt beim Träger und 
kann zur Prüfung des Verwendungsnachweises vom Amt für Jugend 
und Familie eingesehen werden.
Pro 10 Teilnehmer/-innen werden bei der Berechnung der Förderung 
zwei verantwortliche Betreuer/-innen/ Leiter/-innen berücksichtigt.
Die Betreuer-/innen müssen in Besitz der Jugendleitercard (Juleica) 
oder Fachkraft im Sinne von § 72 Abs. 1 SGB VIII sein. Bei Sportver-
einen wird auch die Trainer-/ Übungsleiterausbildung anerkannt.
Zuwendungsfähig sind insbesondere Aufwendungen für den Reiseweg, 
Unterkunft und Verpflegung sowie für inhaltliche Arbeit.
Ein angemessener Eigenanteil einschließlich der Teilnehmer/-innen-
beiträge ist in Höhe von mindestens 5 Prozent zu erbringen.
Anträge sind spätestens 6 Wochen vor Beginn der Maßnahme zu stellen.
7.3 Jugendverbandsarbeit
Ein jährlicher Teilbetrag wird im Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmittel zur Förderung der Jugendverbandsarbeit zur 
Verfügung gestellt. Dieser wird zur Förderung der kontinuierlichen 
sinnstiftenden Arbeit der Jugendverbände auf der Grundlage der 
nachgewiesenen Mitgliederzahlen zum 1. Januar des der Förderung 
vorausgehenden Jahres ausgereicht.
Die Förderung zusätzlicher Projekte außerhalb der kontinuierlichen 
sinnstiftenden Arbeit der Jugendverbände erfolgt als Einzelfallent-
scheidung und nicht aus dem Teilbetrag für Jugendverbandsarbeit.
7.4 Bildungsmaßnahmen der Jugendverbände
Ein jährlicher Teilbetrag wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel zur Förderung von Bildungsmaßnahmen der Jugend-
verbände zur Verfügung gestellt.
Förderfähig sind Maßnahmen im Bereich der Jugendverbandsarbeit 
mit allgemeinen, politischen, sozialen, gesundheitlichen, kulturellen, 
naturkundlichen und technischen Bildungsinhalten mit Leipziger 
Teilnehmer-/innen bis zum vollendeten 27. Lebensjahr.
Für die Fortbildung und Beratung der haupt-, neben- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiter im Bereich der Jugendverbandsarbeit werden Zu-
wendungen nur gewährt, wenn deren Fortbildung nicht Bestandteil der 
Förderung anderer von der Stadt Leipzig geförderter Maßnahmen ist.
Die Zuwendung erfolgt als Festbetrag in Höhe von bis zu 17,00 € pro 
Tag und Teilnehmer/-in und Betreuer/-in für ein und mehrtägige 
Projekte, wobei die Höchstförderdauer zehn Tage beträgt.
Für Teilnehmende mit Leipzig-Pass erfolgt eine Zuwendung in Höhe 
von 20,00 € pro Tag. Eine Kopie, des zur Reisezeit gültigen Leipzig-
Passes des Teilnehmers, verbleibt beim Träger und kann zur Prüfung 
des Verwendungsnachweises vom Amt für Jugend und Familie ein-
gesehen werden.
Pro 10 Teilnehmer/-innen werden bei der Berechnung der Förderung 
zwei verantwortliche Betreuer/-innen/ Leiter/-innen berücksichtigt.
Die Betreuer-/innen müssen in Besitz der Jugendleitercard (Juleica) 
oder Fachkraft im Sinne von § 72 Abs. 1 SGB VIII sein. Bei Sportver-
einen wird auch die Trainer-/ Übungsleiterausbildung anerkannt.
Zuwendungsfähig sind insbesondere Aufwendungen für den Reiseweg, 
Unterkunft und Verpflegung sowie für inhaltliche Arbeit.
Vom Zuwendungsempfänger ist ein Eigenanteil einschließlich Teil-
nehmerbeitrag von wenigstens 5 Prozent der Gesamtaufwendungen 
zu erbringen. Um volle Förderung zu erhalten, müssen mindestens 
durchschnittlich sechs Bildungseinheiten pro Tag stattfinden.
Die Betreuer-/innen müssen in Besitz der Jugendleitercard (Juleica) 
oder Fachkraft im Sinne von § 72 Abs. 1 SGB VIII sein. Bei Sportver-
einen wird auch die Trainer-/ Übungsleiterausbildung anerkannt.
Anträge sind spätestens 6 Wochen vor Beginn der Maßnahme zu stellen.
7.5 Förderung im investiven Bereich
Die Zuwendungen im investiven Bereich werden als Projektförderung 
gewährt.
Die Projektförderung dient der Bezuschussung einzelner, abgegrenz-
ter Maßnahmen in einem zeitlich definierten Rahmen und zu einem 
inhaltlich bezogenen Zweck. Unter Maßnahmen sind Investitionen 
zu verstehen, die sich auf die Beschaffung oder die Herstellung eines 
Vermögensgegenstandes beziehen.
Sie erfolgt als Festbetrags- oder Anteilsfinanzierung auf der Grund-
lage eines Kosten- und Finanzierungsplans. Die Anteilsfinanzierung 
findet nur Anwendung, soweit sie zum Erlangen von Fördermitteln 
Dritter erforderlich ist.
Grundlagen für die Zuwendungen sind diejenigen Ausgaben, die 
notwendig für die Anschaffung oder bauliche Realisierung der Maß-

nahme anfallen (zuwendungsfähige Gesamtausgaben). Der Erwerb von 
Gegenständen bzw. beweglichen Anlagevermögen gilt als Investition, 
wenn die Ausgaben dafür 800 € je Gegenstand übersteigen und als 
zuwendungsfähig anerkannt werden.
Die Kosten für Baumaßnahmen sind als Kostenberechnung nach DIN 
276, ggf. nach Bauobjekten und Bauabschnitten unterteilt, vorzugsweise 
nach Gewerken, zu ermitteln, wobei diejenigen Kosten, für die eine 
Zuwendung beantragt wird, gesondert auszuweisen sind. Als Anlage 
sind, soweit erforderlich, Kostenaufschlüsselungen oder Berechnungen 
anderer Art, deren Ergebnisse der Kostenermittlung zugrunde gelegt 
wurden, beizufügen.
Wenn mit Hilfe der Zuwendung Gegenstände erworben oder her-
gestellt werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten von 800 € 
übersteigen, ist im Zuwendungsbescheid anzugeben, wie lange diese 
für den Zuwendungszweck gebunden sind.
Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder 
hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden 
und sorgfältig zu behandeln.
Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwen-
dungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig 
verfügen.

8. Antragsverfahren
8.1 Antragstellung
Zuwendungen werden nur auf einen begründeten und mit den not-
wendigen Unterlagen versehenen schriftlichen Antrag (Anlage 1 
bis 6) hin gewährt. Die Antragstellung erfolgt beim Amt für Jugend 
undFamilie, das im Rahmen der Antragsprüfung andere Dienststellen 
beteiligen kann.
Der Antrag muss die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Ange-
messenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Dazu 
gehören auch Angaben über Ziele und Dringlichkeit des Vorhabens, 
alternative Lösungsmöglichkeiten, die Höhe der erforderlichen Aus-
zahlungen einschließlich etwaiger Folgekosten, den erzielbaren Nutzen, 
sowie ein Zeitplan für die Durchführung.
Im Antrag ist zu erklären, ob der Antragsteller allgemein oder für das 
betreffende Vorhaben zum
Vorsteuerabzug nach § 15 UStG berechtig ist. Ist dies der Fall, so hat 
der Antragsteller die sich ergebenden Vorteile auszuweisen und bei 
der Ermittlung der zuwendungsfähigen der zuwendungsfähigen Auf-
wendungen abzusetzen.
Der Antrag auf Projektförderung (Anlage 1 bis 5) umfasst insbesondere:
Angaben zum Antragsteller (Kontaktdaten, vertretungsberechtigte 
Person(en), Kurzprofil, Rechtsform und ggf. Satzung),
• Angaben zum Verwendungszweck in Form einer Beschreibung 

des Vorhabens unter Erläuterung der angestrebten Ziele und 
Zielgruppe(n) und ggf. der Faktoren, nach denen die Wirkung des 
Vorhabens bewertet werden soll – bei Förderanträgen mit einer be-
antragten Zuwendung über 30.000 € ist ein Raster zur qualifizierten 
Antragstellung zu verwenden (Anlage

• 6),
• Angaben zu den Aufwendungen des Vorhabens (aufgegliedert nach 

einzelnen Positionen, einschließlich der nicht zuwendungsfähigen 
Aufwendungen), sowie

• deren Finanzierung (Einnahmen, Dritt- und Eigenmittel) in Form 
eines jährlichen Kosten- und Finanzierungsplans.

Der Antrag auf institutionelle Förderung (Anlage 1) umfasst ins-
besondere:
Angaben zum Antragsteller (Kontaktdaten, vertretungsberechtigte 
Person(en), Kurzprofil, Rechtsform und ggf. Satzung, Organisations- 
und Stellenplan, aktueller Jahresabschluss, aktueller Geschäfts- oder 
Tätigkeitsbericht),
• Angaben zum Verwendungszweck in Form einer Beschreibung 

des Aufgaben- und Tätigkeitsbereichs des Empfängers unter Er-
läuterung der angestrebten Ziele und Zielgruppe(n) und ggf. der 
Faktoren, nach denen die Wirkung der Tätigkeit bewertet werden 
soll – bei Förderanträgen mit einer beantragten Zuwendung über 
30.000 € ist ein Raster zur qualifizierten Antragstellung zu verwen-
den (Anlage 6),

• Angaben zu den Aufwendungen der Einrichtung bzw. des zu 
fördernden Teilbereichs in Form einer aufgegliederten Darstellung 
der einzelnen Positionen sowie deren Finanzierung (Einnahmen, 
Dritt- und Eigenmittel), beispielsweise in Form eines jährlichen 
Haushalts- oder Wirtschaftsplans,

• Angaben zu vorhandenen Mitteln (z.B. Rücklagen), die ggf. voll 
oder anteilig für den zu fördernden Aufgabenbereich zur Verfü-
gung stehen.
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Hat ein Zuwendungsempfänger für seine Institution oder für ein 
Vorhaben Zuwendungen von dritter Seite beantragt, so ist dieser 
Zuwendungsantrag sowie ggf. ein bereits ergangener Zuwendungs-
bescheid ebenfalls beizufügen.
8.2 Antragsfristen
Zuwendungsanträge grundsätzlich im laufenden Haushaltsjahr bis 
einschließlich 1. August für das folgende Haushaltsjahr zu stellen. 
Ausnahmen sind dabei Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung 
nach Nr. 7.1 dieser Richtlinie sowie Maßnahmen der Internationalen 
Arbeit nach Nr. 7.2 dieser Richtlinie.
Bei Vorliegen eines zweijährigen Haushaltsplanes („Doppelhaushalt“) 
sind Zuwendungsanträge grundsätzlich für einen Förderzeitraum von 
zwei Jahren zu stellen.
Anträge für den zweijährigen Förderzeitraum sind bis einschließlich 
1. August des diesem Zeitraum vorausgehenden Jahres zu stellen. Der 
Beginn und das Ende des zweijährigen Förderzeitraumes wird durch 
den Zweijahreszeitraum des Doppelhaushaltes bestimmt und darf 
diesen nicht überschreiten.
Zuwendungsanträge für Maßnahmen nach Nr. 7.1 bis 7.4 dieser Richt-
linie (teilnehmerfinanzierte Maßnahmen) sind auch bei Vorliegen eines 
Doppelhaushaltes nur für ein Kalenderjahr zu stellen.
Später eingehende Anträge werden als Nachanträge behandelt und 
können nur berücksichtigt werden, wenn nach Bearbeitung der frist-
gemäß eingereichten Anträge noch Haushaltsmittel vorhanden sind.
8.3 Vorzeitiger Maßnahmebeginn
8.3.1 Verbot des vorzeitigen Beginns von Maßnahmen
Zuwendungen werden zukunftsbezogen bewilligt, um einen be-
stimmten Zweck zu erfüllen. Eine Förderung bereits begonnener oder 
durchgeführter Projekte ist grundsätzlich nicht zulässig.
Als Maßnahmebeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Aus-
führung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages (ohne 
Rücktrittsrecht) zu werten. Der Zuwendungsempfänger muss mit 
dem Beginn des Vorhabens warten, bis die Entscheidung durch einen 
Zuwendungsbescheid gefällt wurde. Der Zuwendungsempfänger hat 
mit Antragsstellung zu erklären, dass mit der Maßnahme noch nicht 
begonnen wurde.
Das Verbot eines vorzeitigen Maßnahmebeginns gilt nicht bei der 
Fortsetzung jährlich wiederkehrender Vorhaben, für die im Haus-
haltsplan des Vorjahres Ausgaben bereitgestellt worden sind und für 
die die Förderungsvoraussetzungen gleichgeblieben sind. Bereits im 
Vorjahr bewilligte Vorhaben können danach weitergeführt werden.
Aus der kontinuierlichen Gewährung einer Förderung über einen 
Zeitraum mehrerer Jahre erwächst jedoch kein Rechtsanspruch auf 
Förderungsgewährung in jedem Jahr.
8.3.2 Ausnahmen vom Verbot
Ausnahmen vom Verbot eines vorzeitigen Maßnahmebeginns sind nur 
zulässig, wenn der vorzeitige Beginn aus begründetem Anlass durch 
Vorbescheid – ohne Rechtsanspruch auf eine spätere Zuwendung – 
zugelassen wurde.
Mit Einreichen des Zuwendungsantrages ist die Genehmigung für 
einen vorzeitigen Vorhabenbeginn vor Projektbeginn zu beantragen. 
Erst nach dieser Genehmigung, die schriftlich zu erteilen ist, kann mit 
dem Projekt begonnen werden. Die Ausnahmeregelung erstreckt sich 
auf den Zeitraum zwischen Antragstellung und Bewilligung.
8.4 Antragsprüfung und Entscheidung
Die Förderanträge werden im Rahmen einer Einzelfallprüfung betriebs-
wirtschaftlich und inhaltlich geprüft. Das Ergebnis der Antragsprüfung 
wird im Verwaltungsvorschlag zur Förderung festgehalten. Über die 
Förderung entscheidet abschließend der Jugendhilfeausschuss anhand 
des Verwaltungsvorschlages.
8.5 Haushaltslose Zeit
Liegt zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres noch kein rechtskräf-
tiger Haushalt vor, werden Zuwendungen vorläufig gewährt, um 
eine bedarfsgerechte Bereitstellung an die Zuwendungsempfänger 
zu ermöglichen. Hierzu ergeht ein vorläufiger Zuwendungsbescheid.

9. Bewilligungsverfahren
9.1 Zuwendungsbescheid
Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt durch schriftlichen Zu-
wendungsbescheid oder Zuwendungsvertrag (öffentlich-rechtlicher 
Vertrag nach § 54 VwVfG)
Bestandteil des Zuwendungsbescheides sind die Allgemeinen Neben-
bestimmungen (ANBest) sowie bei Relevanz die Baufachlichen Neben-
bestimmungen (NBest-Bau), die Auflagen und Bedingungen im Sinne 
des § 36 VwVfG sowie notwendige Erläuterungen enthalten. Die 
Beachtung ist für den Zuwendungsempfänger verpflichtend und im 
Rahmen des Verwendungsnachweises zu bestätigen.

9.2 Bewilligungszeitraum
9.2.1 Projektförderung
Bei Projektförderung richtet sich der Bewilligungszeitraum nach der 
Projektdauer. Der Zeitraum des Doppelhaushaltes ist dabei jedoch 
nicht zu überschreiten.
9.2.2 Institutionelle Förderung
Die Zuwendungsgewährung ist auf höchstens zwei Jahre befristet 
und richtet sich bezüglich Beginn und Ende nach dem jeweiligen 
Doppelhaushalt.

10. Auszahlung der Zuwendung
10.1 Bestandskraft
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Bestandskraft (Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist) des Zuwendungsbescheides angefordert und aus-
gezahlt werden. Ein Teilwiderspruch gegen nicht bewilligte Antrags-
bestandteile behindert die Bestandskraft des bewilligten Teiles nicht.
Verzichtet der Zuwendungsempfänger schriftlich auf die Einlegung 
eines Rechtsbehelfs (Anlage 7), führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft 
des Zuwendungsbescheides.
10.2 Auszahlungsmodalitäten
Die Anforderung der Zuwendung bzw. eines Teilbetrages muss die 
zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. 
Die Auszahlung erfolgt anteilig mit den vorgesehenen eigenen und 
sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers.
Die Zuwendungen dürfen nur insoweit und nicht eher ausgezahlt 
werden, als sie voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach Aus-
zahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks 
benötigt werden.
10.3 Abschlagszahlungen
Grundsätzlich können an Träger der freien Jugendhilfe, die zur konti-
nuierlichen Erfüllung von Pflichtaufgaben Zuwendungen nach dieser 
Richtlinie erhalten, auf Antrag Abschlagszahlungen für im Rahmen 
des Zuwendungsrechtes zulässige Zuwendungen ausgezahlt werden. 
Dies erfolgt nach Erteilung eines Abschlagsbescheides (mit Haushalts-
vorbehalt) unter dem Vorbehalt der Rückforderung.

11. Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung
11.1 Verwendungsnachweis
Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwen-
dung legt der Zuwendungsempfänger dem Amt für Jugend und Familie 
einen Verwendungsnachweis (Anlage 9 bis 13) vor. Dieser besteht aus 
einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis (Anlage 9).
Im Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte 
Ergebnis und seine Auswirkungen darzustellen und im Einzelnen zu 
erläutern. Tätigkeits-, Geschäfts-, Abschluss- und Prüfungsberichte, 
etwaige Veröffentlichungen und dergleichen sind ggf. beizufügen.
Ab einer Zuwendung in Höhe von 30.000 € ist ein qualifizierter Sach-
bericht (Anlage 10) zu erstellen. Tätigkeits-, Geschäfts-, Abschluss- und 
Prüfungsberichte, etwaige Veröffentlichungen und dergleichen sind 
ggf. beizufügen.
Im zahlenmäßigen Nachweis sind sämtliche mit dem Zuwendungs-
zweck zusammenhängenden Einzahlungen und Auszahlungen ent-
sprechend der Gliederung des der Bewilligung zu Grunde gelegten 
Haushalts- oder Wirtschaftsplans (institutionelle Förderung) bzw. 
Finanzierungsplans (Projektförderung) summarisch darzustellen. Der 
zahlenmäßige Nachweis kann bei einer institutionellen Förderung, 
die sich nur auf einzelne Sparten der Institution bezieht, auf den ge-
förderten Bereich begrenzt werden.
Dem Verwendungsnachweis sind die Originalbelege (Einzahlungs- 
und Auszahlungsbelege) über die Einzelzahlungen und die Verträge 
über die Vergabe von Aufträgen beizufügen. Die Belege müssen so 
aufgeschlüsselt werden, dass sie prüfungsfähig sind. Ausgaben, die 
unzureichend nachgewiesen sind, können nicht anerkannt werden.
Bei institutioneller Förderung ist die Vorlage des letzten Jahresab-
schlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) bzw. der letzten 
Jahresrechnung erforderlich.
Der Zuwendungsempfänger hat im Verwendungsnachweis zu bestä-
tigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und 
Belegen übereinstimmen.
Für Maßnahmen nach Nr. 7.1 bis 7.4 dieser Richtlinie sind Teilneh-
mendenliste (Anlage 14) einzureichen.
Außer bei der Festbetragsfinanzierung dürfen Personalausgaben bis 
zu 5 Prozent, die anderen einzelnen Ausgabegruppen um bis zu 20 
Prozent überschritten werden, soweit die Überschreitung durch ent-
sprechende Einsparungen bei anderen Ausgabegruppen ausgeglichen 
werden kann. Dabei sind Umwidmungen von Personalausgaben und 
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allgemeinen Betriebsausgaben ausgeschlossen. Alle darüber hinaus 
gehenden Veränderungen des Kosten- und Finanzierungsplanes 
unterliegen der Mitteilungspflicht und bedürfen der Zustimmung des 
Amtes für Jugend undFamilie.
Das Amt für Jugend und Familie und das Rechnungsprüfungsamt der 
Stadt Leipzig sind berechtigt, Bücher, Belege oder sonstige Geschäfts-
unterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch 
örtliche Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 
Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereit-
zuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.
11.2 Einfaches Verfahren
Für Zuwendungen bis einschließlich 15.000 € bei Einfachförderung ist 
unabhängig von der Zuwendungs- und Finanzierungsart ein einfaches 
Verfahren möglich.
Die einzureichenden Unterlagen bestimmen sich nach Nr. 11.1 dieser 
Richtlinie. Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird dagegen 
verzichtet. Das Recht der Nachforderung bzw. Einsichtnahme und 
Prüfung bleibt unberührt.
Der einfache Verwendungsnachweis (Anlage 12 und 13) ist durch 
einen Kassenprüfer des Zuwendungsempfängers (Verbände, Vereine) 
oder ggf. durch eine eigene Prüfungseinrichtung des Zuwendungs-
empfängers zu bestätigen. Sofern andere juristische Personen des 
öffentlichen Rechts eine Prüfung durchführen, genügt der Nachweis 
dieses Prüfungsergebnisses.
Die Entscheidung über die Zulassung des einfachen Verwendungs-
nachweises ergeht im Zuwendungsbescheid.
11.3 Vorlagefrist
Der vollständige Verwendungsnachweis ist
bei Projektförderung drei Monate nach Beendigung der Maßnahme, 
spätestens jedoch bis zum 31. März des Folgejahres,
bei institutioneller Förderung spätestens drei Monate nach Ablauf des 
Bewilligungszeitraumes
dem Amt für Jugend und Familie unaufgefordert vorzulegen.
In Ausnahmefällen kann das Amt für Jugend und Familie die Vorlage-
frist auf begründeten Antrag des Zuwendungsempfängers verlängern.
11.4 Zwischennachweis
Wurde eine Zuwendung über den Zeitraum des Doppelhaushaltes ge-
währt, ist spätestens drei Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres über 
die in diesem Jahr erhaltenen Mittel ein Zwischennachweis zu führen 
(Anlage 11). Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird verzichtet.
Außer bei der Festbetragsfinanzierung dürfen Personalausgaben bis 
zu 5 Prozent, die anderen einzelnen Ausgabegruppen um bis zu 20 
Prozent überschritten werden, soweit die Überschreitung durch ent-
sprechende Einsparungen bei anderen Ausgabegruppen ausgeglichen 
werden kann. Dabei sind Umwidmungen von Personalausgaben und 
allgemeinen Betriebsausgaben ausgeschlossen. Alle darüber hinaus 
gehenden Veränderungen des Kosten- und Finanzierungsplanes 
unterliegen der Mitteilungspflicht und bedürfen der Zustimmung des 
Amtes für Jugend und Familie.

12. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, dem Amt für Jugend und 
Familie unverzüglich Sachverhalte anzuzeigen, wenn
er nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschaftsplanes bzw. Finanzie-
rungsplanes weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen 
Stellen beantragt oder von ihnen erhält,
• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung 

der Finanzierung ergibt,
• der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der 

Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
• sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der 

bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

• die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung verbraucht werden können, soweit die Auszahlung 
der Zuwendung nicht nach festen Zeitpunkten bestimmt wurde,

• Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck 
genutzt bzw. nichtmehr benötigt werden,

• es bei der Durchführung der Maßnahme terminliche Verschie-
bungen gibt,

• er beabsichtigt, Ziele und Maßnahmen zu ändern,
• sich der Stellenplan und/oder die Stellenbesetzung ändert,
• sich die Personalkosten ändern,
• sich Änderungen in der Vertretungsbefugnis des Zuwendungsemp-

fängers ergeben haben, • er seine Organisationsstruktur ändert,
• ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen ihn beantragt oder eröffnet 

wird.

13.  Rückforderung
Das Amt für Jugend und Familie kann einen Zuwendungsbescheid 
mit Wirkung auch für die Vergangenheit ganz oder teilweise zurück-
nehmen oder widerrufen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits 
verwendet worden ist, zurückfordern. Die zu erstattende Leistung 
wird durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

14.  Veröffentlichung im Zuwendungsbericht
Entsprechend dem Ratsbeschluss RBV-1286/12 – Zuwendungs-
bericht für Leipzig vom 18.07.2012 werden alle Zuwendungen der 
Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
jährlich im Zuwendungsbericht unter Einhaltung der festgelegten 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfasst und veröffentlicht. Der 
Zuwendungsempfänger erklärt mit der Unterschrift zum Antrag sein 
Einverständnis zur Veröffentlichung.

15.  Inkrafttreten
Die Fachförderrichtlinie tritt mit Beschlussfassung durch die Ratsver-
sammlung in Kraft und setzt damit die Fachförderrichtlinie der Stadt 
Leipzig über die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe gemäß 
§§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII (Beschluss Nr. VI-DS-03800-NF-02 der 
Ratsversammlung vom 13.12.2017) außer Kraft.
Die Fachförderrichtlinie wird auf der Internetseite der Stadt Leipzig 
und im Amtsblatt der Stadt Leipzig veröffentlicht. ■

Leipzig, 06.07.2023   Burkhard Jung
       Der Oberbürgermeister

Anlagen
Anlage 1  Antrag Zuwendung
Anlage 2  Antrag Zuwendung Jugendverbandsarbeit
Anlage 3  Antrag Zuwendung Bildungsmaßnahme
    Jugendverbände
Anlage 4  Antrag Zuwendung Maßnahme Kinder- und
    Jugenderholung
Anlage 5  Antrag Zuwendung Internationale Maßnahme
Anlage 6  Raster Qualifizierter Antrag
Anlage 7  Formular Rechtsbehelfsverzicht
Anlage 8  Formular Mittelabforderung
Anlage 9  Verwendungsnachweis
Anlage 10 Raster Qualifizierter Sachbericht
Anlage 11 Zwischennachweis
Anlage 12 Vereinfachter Verwendungsnachweis
Anlage 13 Vereinfachter Verwendungsnachweis Ferien- und
    Bildungsmaßnahme
Anlage 14 Teilnehmendenliste 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) über die Erteilung eines Vorbescheids für das Vorhaben: 

„Errichtung eines Gewerbeparks „Panattoni Park“ und eines 
Logistikzentrums „City Docks“, Merseburger Straße 204, 

Gutenbergstraße 8“, Leipzig, Gemarkung Böhlitz-Ehrenberg, Flurstücke 
338/3, 339/8, 339/11, 339/14, 339/44, 339/13, 339/29, 339/31, 324/6, 

339/43,  339/28, 339/36, 163/15, 164/1, 164/4, Gemarkung Rückmarsdorf, 
Flurstücke 329/3, 329/6, 329/9, 329/10, 330/5

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
- Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flur-  
stücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:4 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 03.07.2023

Apostel, Jens

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 40 m
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
als untere Bauaufsichtsbehörde am 05.07.2023 unter dem Akten-
zeichen 63-2023-003480-BV-63.22-JAP einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
(1)  Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 

Vorhaben: „Vorbescheid: Errichtung eines Gewerbeparks „Panattoni 
Park“ und eines Logistikzentrums „City Docks“, Merseburger 
Straße 204“, Gutenbergstraße 8, Leipzig, Gemarkung Böhlitz-
Ehrenberg, Flurstücke 338/3,  339/8,  339/11,  339/14,  339/44,  
339/13,  339/29,  339/31,  324/6,  339/43,  339/28,  339/36,  
163/15,  164/1,  164/4, Gemarkung Rückmarsdorf, Flurstücke 
329/3,  329/6,  329/9,  329/10,  330/5, ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
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barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 92 gebeten. ■



Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 14/23 · 08.07.2023

20

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Produktions- und  
Lagerhallen, Braunstraße 5“,  

Leipzig, Gemarkung Schönefeld, Flurstück 1100/1

Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89 26 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flur-  
stücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Kartengrundlage: GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 04.07.2023

Grocke, Susanne

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig 
hat als untere Bauaufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2023-000255-SB-63.31-SGR einen Bescheid mit folgendem ver-
fügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Produktions- 
und Lagerhallen, Braunstraße 5“, Leipzig, Gemarkung Schönefeld, 
Flurstück 1100/1, im Genehmigungsverfahren nach § 64 Sächsische 
Bauordnung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Bedingungen, Auflagen und Auf-
lagenvorbehalte. 

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Nutzungsänderung Teilfläche  
1. OG rechts Büro in Arztpraxis, Torgauer Platz 1, 3“,  

Leipzig, Gemarkung Sellerhausen, Flurstücke 314/4, 344, 345/1

als untere Bauaufsichtsbehörde am 28.06.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-002378-VV-63.31-MAR einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben:
 „Nutzungsänderung Teilfläche 1. OG rechts Büro in Arztpraxis 

Torgauer Platz 1, 3“, Leipzig, Gemarkung Sellerhausen, Flurstücke 
314/4, 344, 345/1, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang jeweils mit qualifizierter elektronischer Signatur ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51 18 gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 29.06.2023

Schmädt, Markus

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Fol-
gendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hat 
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